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Leitfaden „Übernahme von Bestattungskosten durch das
Sozialamt“

Das Sozialamt erstattet die erforderlichen Kosten der Bestattung im Rahmen der „Hilfe in
anderen Lebenslagen“.

Als notwendige Bestattungskosten werden vom Sozialamt anerkannt:

• Kosten für:  Sarg, Innenausstattung, Kleid, Decke, Kissen, Sargkreuz, Einsargung
und Aufbahrung, Überführung innerhalb der jeweiligen Stadt, Erkennungskreuz, For-
malitäten-erledigung durch Bestattungsinstitut

• Abhängig von der jeweiligen Kommune des Bundeslandes werden Pauschalen für
Erdbestattung, Feuerbestattung und die Überurne bei einer Feuerbestattung über-
nommen

• Bestattungsgebühren nach gültiger Gebührenordnung der Friedhofsverwaltung für:

o Erdbestattung in Reihengrabstätte oder in Familiengrabstätte
o Urnenbeisetzung in Reihengrabstätte, anonymem Gräberfeld oder in Famili-

engrabstätte
o Inanspruchnahme von Totenkammer und Trauerhalle (bei Bedarf) für die Ein-

äscherung  bei Feuerbestattung

• Gebühren für die Erstellung einer Todesbescheinigung nach geltender Gebührenord-
nung für Ärzte (GOÄ)

• Anteilige Überführungskosten außerhalb der jeweiligen Stadt (bei anerkannter Not-
wendigkeit)

• Bei Bestattungen katholischer Religionszugehörigkeit werden anteilig die Kosten für
ein Seelenamt übernommen


